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Kurzbezeichnung:

Erlass von Ordnungsbehördlichen Verordnungen über das Offenhalten von Verkaufsstellen
aus besonderem Anlass

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt den Erlass der beigefügten
Ordnungsbehördlichen Verordnungen über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonnta-
gen anlässlich des Stadtfestes Siegen am 29.08.2021 (Anlage 1) und des Bürgerfestes
Geisweid am 10.10.2021 (Anlage 2).

Sachverhalt / Begründung:

1. Rechtliche und beschlusstechnische Voraussetzungen
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat in seiner Sitzung am 06.09.2000 im Rahmen der
Beratung über den Tagesordnungspunkt „Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung
über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass – Stadtfest Siegen/
Bürgerfest Geisweid/Herbstfest Weidenau“ unter anderem beschlossen:

 Der Rat der Stadt Siegen spricht sich dafür aus, künftig eine zeitgleiche Durchführung
von Veranstaltungen in den Stadtteilen Geisweid, Weidenau, Siegen-Mitte und Eiser-
feld, die mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden sind, nicht zuzulassen.
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 Die Anträge auf Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags sollen so rechtzeitig
vorgelegt werden, dass der Rat spätestens im Februar eines Jahres darüber entschei-
den kann.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft für Stadtmarketing Siegen e.V. angeregt, eine Entschei-
dung über die verkaufsoffenen Sonntage jeweils schon im Herbst des Vorjahres
herbeizuführen, um die Planungssicherheit und den Planungsvorlauf für die Veranstaltung zu
erhöhen. Diesem Ansinnen hat die Verwaltung auch in diesem Jahr Rechnung getragen und
das Verfahren zur Genehmigung der verkaufsoffenen Sonntage 2021 bereits im September
2020 eingeleitet.

Maßgeblich für das Verfahren zur Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen ist das Gesetz zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW).

Zum 30.03.2018 ist das LÖG NRW geändert worden. Ziel dieser Änderung war es, im Einklang
mit dem durch die Verfassung aufgegebenen Sonntagsschutz für die Gemeinden eine rechts-
sichere Lösung zu schaffen, eine ausnahmsweise Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen zu
genehmigen.

Zu diesem Zweck hat der Gesetzgeber die Anzahl der zulässigen Ladenöffnungen an Sonn-
und Feiertagen auf acht (vorher vier) beschränkt. Hierzu sind folgende Regelungen getroffen
worden:

 Die Gemeinden können durch Verordnung eine Ladenöffnung an jährlich bis zu acht
Sonn- und Feiertagen gestatten. Die Festsetzung kann dabei für das gesamte Ge-
meindegebiet oder bestimmte Bezirke bzw. Ortsteile erfolgen. Dabei dürfen inner-
halb der Gemeinde nicht mehr als 16 Sonn- und Feiertage je Kalenderjahr freigege-
ben werden.

 Die Freigabe darf ab 13.00 Uhr und auch dann nur für einen Zeitraum von bis zu fünf
Stunden erfolgen.

 Die Freigabe ist, sofern sie das gesamte Gemeindegebiet betrifft, höchstens an einem
Adventssonntag zulässig. Erfolgt eine beschränkte Freigabe - z.B. auf einzelne Markt-
bezirke – dürfen nicht mehr als zwei Adventssonntage je Gemeinde freigegeben wer-
den. Der erste und zweite Weihnachtstag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, die stillen
Feiertage im Sinne des Feiertagsgesetzes NRW, der 1. Mai, der 3. Oktober und der
24. Dezember, wenn dieser auf einen Sonntag fällt, sind ausgenommen.

Neben diesen Änderungen hat der Landesgesetzgeber auch die Sachgründe neu gefasst, die
vorliegen müssen, damit eine Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen zugelassen werden
kann. Dabei hat er sich von folgenden Erwägungen leiten lassen:

Das BVerfG hat in seiner Rechtsprechung (Urt. V. 01.12.2009 – 1 BvR 2857/07, BvR 2858/07,
Rn. 152, 156, juris) betont, dass der Landesgesetzgeber verfassungsrechtlich zum Schutz der
Sonn- und Feiertagsruhe verpflichtet ist.
Dabei muss er beachten, dass die Erwerbsarbeit in der Regel an Sonn- und Feiertagen ru-
hen muss; es gilt ein Regel-Ausnahme-Verhältnis. Ausnahmen vom Schutz der Sonn- und



Vorlage Nr. VL 218/2021 Seite 3 / 16

. . .

Feiertagsruhe sind jedoch zum Schutz höherer, gleichwertiger oder sonstiger gewichtiger
Rechtsgüter möglich, solange der Gesetzgeber die Mindestanforderungen an den Sonn-
und Feiertagsschutz gewährleistet.

Die Ausnahme vom Sonn- und Feiertagsschutz ist dabei nur zulässig, wenn es hierfür einen
rechtfertigenden Sachgrund gibt und die Ausnahmen für die Öffentlichkeit weiterhin klar
erkennbar bleiben.

Die Sachgründe hat der Gesetzgeber nunmehr im Ladenöffnungsgesetz benannt. Er lässt
eine Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen zu, wenn hierfür ein öffentliches Interesse be-
steht und definiert die Sachgründe, die ein öffentliches Interesse darstellen können, beispiel-
haft.

Aufgabe der Gemeinden ist es, die Rechtsvoraussetzungen für die Genehmigung eines ver-
kaufsoffenen Sonntags zu überprüfen. Hierbei ist darzulegen und zu begründen, warum im
Einzelfall ein öffentliches Interesse aufgrund eines oder mehrerer der in § 6 Abs. 1 S. 2 Nr. 1
bis 5 LÖG NRW benannten Sachgründe vorliegt und dieses hinreichend gewichtig ist, um die
konkrete Ladenöffnung – auch hinsichtlich ihres räumlichen Geltungsbereichs - zu rechtferti-
gen. Hierzu ist eine konkrete und einzelfallbezogene Prüfung durch Rat und Verwaltung er-
forderlich. Von Verfassungswegen ist eine Abwägung zwischen den für eine Ladenöffnung
sprechenden Gründen und dem Schutzgut des Sonn- und Feiertagsschutzes vorzunehmen. Es
muss für das Gericht nachvollziehbar dargestellt werden, warum gerade an diesem Sonntag
ein öffentliches Interesse vorliegt, sodass die grundsätzliche Arbeitsruhe am Sonntag hier
ausnahmsweise in der Abwägung weniger schützenswert ist. Allgemeine Erwägungen zum
Umsatzinteresse des örtlichen Handels bzw. zur allgemeinen Lage des Handels (z.B. Konkur-
renz zu Onlinehandel) dürfen dabei ebenso keine Rolle spielen wie das allgemeine Einkaufs-
interesse der Kundschaft, da diese Erwägungen an jedem Sonntag gelten. In der Regel dürfte
es daher mit größeren Aufwänden verbunden sein, ein solches ausnahmsweise vorliegendes
übergeordnetes öffentliches Interesse ohne Anlassbezug zu begründen.

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 LÖG NRW sagt aus, dass ein öffentliches Interesse für eine
Verkaufsstellenöffnung an Sonn- und Feiertagen insbesondere vorliegt, wenn die Öffnung im
Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen er-
folgt. Ein Zusammenhang mit einer örtlichen Veranstaltung wird vermutet, wenn die
Ladenöffnung in räumlicher Nähe zur örtlichen Veranstaltung sowie am selben Tag erfolgt.
Bei Werbemaßnahmen des Veranstalters muss die jeweilige Veranstaltung im Vordergrund
stehen.

Aufgrund des oben genannten Regel-Ausnahmeverhältnisses sind auch an eine
Sonntagsöffnung in Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen
Veranstaltungen strenge gerichtliche Voraussetzungen geknüpft. So hat das Bundesverfas-
sungsgericht 2009 im Rahmen einer verfassungskonform einschränkenden Auslegung „große
Veranstaltungen“, die wegen ihrer Bedeutung für die ganze Stadt eine Geschäftsöffnung
erforderlich machen, als hinreichende Anlässe genügen lassen, aber bezogen auf die räumli-
che Reichweite auch für verfassungsrechtlich notwendig gehalten. Zwischen Veranstaltung
und Ladenöffnung muss ein angemessenes Verhältnis bestehen. Nur den Tag prägende Ver-
anstaltungen sind für eine Verkaufsöffnung geeignet. Die öffentliche Wirkung der jeweiligen
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Veranstaltung muss gegenüber der typischen werktäglichen Geschäftigkeit der Ladenöff-
nung im Vordergrund stehen. Die Ladenöffnung muss nach den gesamten Umständen als
bloßer Annex zur anlassgebenden Veranstaltung erscheinen. Einer Besucherprognose bedarf
es nicht zwingend, sofern der Ausnahmecharakter einer sonn- oder feiertäglichen
Ladenöffnung im Ergebnis gewahrt bleibt.

Dies konkretisierend hat das Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 22.06.2020
ausgeführt, dass eine prägende Wirkung der Veranstaltung in der Regel angenommen wer-
den kann, wenn die im Zusammenhang mit einer Veranstaltung stehenden Sonntagsöffnun-
gen auf das unmittelbare räumliche Umfeld der Veranstaltung beschränkt werden und inner-
halb der zeitlichen Grenzen dieser stattfinden. Bei atypischen Sachverhaltsgestaltungen ist
jedoch auch in diesen Fallkonstellationen weiterhin eine vergleichende Besucherzahlprogno-
se notwendig.

Im Verfahren haben sich die Gemeinden in einer für die gerichtliche Überprüfung nachvoll-
ziehbaren und dokumentierten Weise Klarheit über Charakter, Größe und Zuschnitt der Ver-
anstaltung zu verschaffen und ihre Entscheidung im Hinblick, auf das Ob, den räumlichen
Umfang und das Sortiment im Einzelnen darzulegen und zu begründen. Es ist auch hier die
oben beschriebene Abwägung zwischen dem Interesse an einer Durchführung des verkaufs-
offenen Sonntags und der grundgesetzlich geschützten Sonntagsruhe vorzunehmen. Es muss
klar werden, dass Hintergrund der Entscheidung immer das Regel-Ausnahme-Prinzip ist.

Über die gesetzlichen Voraussetzungen im Genehmigungsverfahren sowie die Konkretisie-
rungen durch die Rechtsprechung sind die Vertreter der örtlichen Institutionen informiert
worden.

2. Angemeldete Verkaufsoffene Sonntage
Nach schriftlicher Anfrage wurden seitens der Vertreter der örtlichen Institutionen daraufhin
folgende Termine für das Jahr 2021 angemeldet:

Marktbezirk Ortsteil Termin Anlass
Siegen Siegen Sonntag, 29.08.2021 Stadtfest
Geisweid Geisweid Sonntag, 10.10.2021 Bürgerfest

2.1 Stadtfest im Marktbezirk Siegen
2.1.1 Beschreibung der Veranstaltung

Soweit aufgrund der Entwicklung des pandemischen Geschehens möglich, wird die Stadt
Siegen vom 27.08.2021 bis 29.08.2021 das Siegener Stadtfest veranstalten. Es handelt sich
dabei um ein Kultur- und Bürgerfest, das 2016 anlässlich der Fertigstellung und Eröffnung
der Siegener Innenstadt nach mehrjährigen Bauarbeiten zur städtebaulichen Erneuerung des
Siegener Stadtzentrums erstmalig durchgeführt wurde. Vom Rat der Stadt Siegen wurde die
jährliche Wiederholung der Veranstaltung im Sinne eines Festes mit breiter Bürgerbeteili-
gung und einem Programm, das geeignet ist, Anziehungskraft im Einzugsbereich des Ober-
zentrums zu entfalten und imagefördernd für den Standort zu wirken, beschlossen.

Aufgrund dieser Zielrichtung wurde für das Stadtfest ein Konzept entwickelt, das sich räum-
lich auf die neu gestalteten Bereiche der Innenstadt erstreckt und gleichzeitig berücksichtigt,
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dass die sogenannte Oberstadt (= Altstadtbereich) einbezogen ist, da diese wegen ihrer
Hanglage besonderer Förderung und Inszenierung bedarf, um Besucherströme zu erzeugen.

Das Stadtfestgelände orientiert sich an zwei Achsen, die Fußgängerzonen und innerstädti-
sche Plätze einbinden bzw. tangieren. In West-Ost-Richtung ist dies die Achse zwischen
Bahnhof und Marktplatz, in Nord-Süd-Richtung die Achse zwischen Sandstraße /
Einmündung Hindenburgstraße bzw. Kölner Tor / Einmündung Obergraben. Das Veranstal-
tungsgelände hat insgesamt eine Größe von 20.000 qm. Die Bühnen und Stände nehmen ca.
5.000 qm ein.

Bestandteil des Konzepts ist es, verteilt über das gesamte Veranstaltungsgelände Bühnen zu
positionieren, sodass die Besucherströme sich verteilen. Feststehende Bühnenorte sind

- Siegbrücke,

- Kölner Tor,

- Sandstraße / Ecke Hindenburgstraße,

- Platz „Unteres Schloss“,

- Marktplatz.

Daneben wird der Scheinerplatz vor dem Apollo-Theater als Spielfläche für Straßentheater-
produktionen genutzt.

Die Straße Am Bahnhof, die Bahnhofstraße, die Brüder-Busch-Straße, die Sandstraße, das
Kölner Tor, die Kölner Straße und die Straße Kornmarkt sind Stellflächen für Gastronomie,
Informations- und Aktionsstände. Die Gastronomiestände werden ausschließlich von Gastro-
nomen aus dem Stadtgebiet betrieben. Zu den regelmäßigen Nutzern von Informations- und
Aktionsständen gehören

- die Stadt Siegen,

- die Universität Siegen,

- die Feuerwehr Siegen,

- das IHW,

- die Historische Feuerwehrgruppe Siegen,

- die AWO,

- die NRW-Stiftung,

- der Heimat- und Geschichtsverein Siegen,

- die Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein,

- der Deutsche Alpenverein, Sektion Siegerland,

- die Bundeswehr,

- die Volkshochschule Siegen,

- die Verbraucherzentrale,

- Ariwa Animal Rights,
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- Siegerländer Haustierhilfe

und andere mehr.

Präsentationsflächen werden darüber hinaus den Sponsoren des Stadtfests angeboten, wie
zum Beispiel

- der Sparkasse Siegen für Hüpfburg und Kinderschminken,

- der Innogy SE für Backmobil, Hüpfburg,

- der SVB GmbH für ein Infomobil und

- der AOK für Gesundheitschecks an Fitness-Geräten.

Größere Flächen werden örtlichen Automobilhäusern für die Präsentation ihrer Modellrei-
hen zur Verfügung gestellt.

Insgesamt wird das Veranstaltungsgelände mit ca. 25 Aktionsständen und ca. 30 Gastrono-
mieständen bestückt. Hinzu kommen 5 - 8 Verkaufsstände mit (Kunst-)Handwerk aus örtli-
cher Produktion.

Da das Stadtfest 2021 in ähnlicher Art wie 2018 und 2019 durchgeführt werden soll, können
ergänzende Informationen folgendem Plan entnommen werden:
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Es werden folgende Veranstaltungszeiten gelten:

Bühnenprogramm

Freitags: 19.00 bis 23.00 Uhr (Schlossplatz 18.00 bis 24.00 Uhr)

Samstags: 13.00 bis 23.00 Uhr (Schlossplatz 18.00 bis 24.00 Uhr)

Sonntags: 12.30 bis 19.00 Uhr

Gastronomie

Freitags: 18.00 bis 24.00 Uhr

Samstags: 11.00 bis 24.00 Uhr

Sonntags: 11.00 bis 20.00 Uhr

Auf vier von fünf Bühnen wird beim Stadtfest zu den genannten Zeiten ein musikalisches
Nonstop-Programm geboten werden. Dieses ist auf eine ausgewogene Mischung aus profes-
sionellen, semi-professionellen und Laiengruppen ausgerichtet. An den drei Veranstaltungs-
tagen werden über 40 Gruppen auftreten.

Das Programm am Sonntag wird wiederum durch Chöre und Tanzgruppen aus Stadt und
Region gestaltet werden. Auf dem Schlossplatz werden wie bereits in 2019 Spiel- und Mitma-
changebote für Kinder und Jugendliche, wie z. B. Jonglier-Workshop, Graffiti-Gestaltung von
Textilien, Hüpfburgen, der Inno-Truck der Universität Siegen, Vorführungen des THW, statt-
finden.

Das übrige Bühnenprogramm für 2021 befindet sich noch in der Planung, wird jedoch vor-
aussichtlich dem von 2019 vergleichbar sein. Daher ist dieses diesen Ausführungen beigefügt
(Anlage 3).

Die oben beschriebenen Informations- und Aktionsstände werden auch am Sonntag in vol-
lem Umfang öffnen.

2.1.2 Umfang der beantragten Verkaufsöffnung

Die Verkaufsöffnung soll in dem wie folgt bezeichneten Gebiet der Siegener Innenstadt gel-
ten:

 Am Bahnhof

 Bahnhofstraße

 Scheinerplatz

 Brüder-Busch-Straße

 Sandstraße (bis Einmündung Hindenburgstraße)

 Kölner Tor

 Kölner Straße

 Markt

 Kornmarkt
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 Hindenburgstraße

 Fürst-Johann-Moritz-Straße

 Löhrstraße (ab Einmündung Donzenbachstraße)

 Marburger Straße (bis Einmündung Hinterstraße).

2.1.3 Räumliche und zeitliche Nähe

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 3 LÖG NRW wird das Vorliegen eines Zusammenhangs einer
Verkaufsöffnung mit einem Fest vermutet, wenn die Ladenöffnung in räumlicher Nähe zur
örtlichen Veranstaltung sowie am selben Tag erfolgt.

Die Verkaufsöffnung soll am gleichen Tag wie der dritte Tag des Stadtfestes erfolgen.

Bei den Straßen

 Am Bahnhof

 Bahnhofstraße

 Scheinerplatz

 Brüder-Busch-Straße

 Sandstraße (bis Einmündung Hindenburgstraße)

 Kölner Tor

 Kölner Straße

 Markt

 Kornmarkt

handelt es sich um Straßenzüge, in denen die Veranstaltung unmittelbar stattfindet bzw. die
einzelne Veranstaltungsorte miteinander verbinden.

Die Straßen

 Hindenburgstraße

 Fürst-Johann-Moritz-Straße

 Herrengarten

 Löhrstraße (ab Einmündung Donzenbachstraße)

 Marburger Straße (bis Einmündung Hinterstraße).

dienen der fußläufigen Zuführung von Besuchern und Besucherinnen zum Veranstaltungsbe-
reich bzw. verbinden ebenfalls einzelne Veranstaltungsorte miteinander.

Eine räumliche und zeitliche Nähe ist somit gegeben.

Ein Zusammenhang der Verkaufsöffnung nach § 6 Abs. 1 LÖG NRW mit der Ladenöffnung
liegt vor.

2.1.4 Abwägung
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Wie oben ausgeführt, verlangt das stets zu wahrende Regel-Ausnahme-Verhältnis beim
Sonn- und Feiertagsschutz, dass das mit der Ladenöffnung in Zusammenhang stehende
Stadtfest ausreichend gewichtig ist, um eine Ausnahme von der Arbeitsruhe am Sonntag zu
rechtfertigen. Die öffentliche Wirkung des Stadtfestes muss gegenüber der typischen
werktäglichen Geschäftigkeit der Ladenöffnung im Vordergrund stehen. Die Ladenöffnung
entfaltet dann eine geringe prägende Wirkung, wenn sie nach den gesamten Umständen als
bloßer Annex zur anlassgebenden Veranstaltung erscheint. Die Veranstaltung muss selbst
einen beträchtlichen Besucherstrom anziehen.

Das Siegener Stadtfest ist die mit Abstand größte und besucherstärkste Veranstaltung in
Siegen. Hinsichtlich Flächenausdehnung, Programmausrichtung und Anziehungskraft gibt es
in Siegen und auch in der Region nichts Vergleichbares. Gerade am Sonntag ist die Veranstal-
tung wegen der Programmgestaltung durch Akteure, die in Stadt und unmittelbarem Um-
land ansässig sind, stark in der Region verwurzelt.

Es werden durch das vielfältige Programm, Gastronomie-, Informations- und Aktionsstände
sowie Ausstellungen unterschiedliche Zielgruppen angesprochen. Diese umfassen Menschen
des gesamten Altersspektrums von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bis hin zu Senio-
ren.

Ziel der im Interesse der Stadt Siegen und der Besucher durchgeführten Veranstaltung ist es,
die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt zu stärken, das Image und die Anziehungskraft
zu fördern sowie Aufenthaltsqualität und kulturelles Angebot zu steigern.

Das geplante Stadtfest umfasst die gesamte Innenstadt und hat insgesamt eine Größe von
20.000 qm brutto. In den Straßen Am Bahnhof, Bahnhofstraße, Brüder-Busch-Straße, Sand-
straße, Kölner Tor, Kölner Straße und Kornmarkt werden Gastronomie-, Informations- und
Aktionsstände aufgebaut werden. Zusätzlich werden fünf Bühnen über das Stadtgebiet ver-
teilt bespielt werden. Hinzu werden Automobilausstellungen kommen. Hierzu wird auf die
Aufbaupläne 2019 verwiesen. Diese sind zur Klarstellung beigefügt, da die Veranstaltung in
ähnlicher Weise in 2021 stadtfinden soll (Anlage 4). Bühne und Stände werden ca. 5.000 qm
einnehmen.

Dabei ist festzustellen, dass alle vorhandenen Plätze der Innenstadt bespielt werden.
Zusätzlich wird die die Veranstaltungsfläche schneidende Hauptverkehrsstraße für den Ver-
kehr gesperrt und als Fläche für eine permanent bespielte Bühne, Stände und Aktionen ge-
nutzt. Die die Plätze verbindenden Laufwege werden ebenfalls als Stellflächen für Gastrono-
mie, Informations- und Aktionsstände genutzt. Das zur Verfügung stehende Gelände wird
damit ausgereizt.

In 2018 fand das Stadtfest - hinsichtlich Programm, Ausdehnung, Öffnungszeiten und Ange-
bot dem Stadtfest 2021 vergleichbar - ohne Verkaufsöffnung statt. In diesem Jahr wurde das
Fest an drei Tagen von ca. 70.000 Menschen besucht. Nach Auswertung der Aufzeichnungen
des Crowd-Managements ergab sich, dass auf den Sonntag ca. 15.000 Besucher entfielen,
die nur aufgrund des Festes Siegen aufsuchten.

Bei Außerachtlassung der Auswirkungen der derzeitigen Corona-Pandemie ist in 2021 für
den Sonntag bei Zugrundelegung der Durchschnittswerte der vergangenen Jahre mit minde-
stens der gleichen Anzahl an Besuchern zu rechnen. Es kann somit festgestellt werden, dass
das Stadtfest für sich genommen erhebliche Besucherströme anzieht. Dieser durch die Ver-
anstaltung ausgelöste starke Besucherverkehr prägt den Veranstaltungstag. Zusätzliche
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durch die Verkaufsöffnung ggfls. ausgelöste Besucherströme können hier allenfalls
verstärkend wirken, jedoch aufgrund der gebotenen Attraktionen keinen prägenden Einfluss
erlangen.

Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass es sich um die einzige für das Jahr 2021 beantragte
Sonntagsöffnung im Bereich des Stadtbezirks Siegen-Mitte handelt.

Den vorstehenden Ausführungen kann entnommen werden, dass mit dem Stadtfest auf-
grund der vielfältigen Alleinstellungsmerkmale hinsichtlich Größe, Charakter, Zuschnitt, Ein-
zugsgebiet, ausgelösten Besucherströmen und öffentlicher Wirkung ein ausreichend gewich-
tiger Sachgrund vorliegt, der eine Abweichung vom Grundsatz der Sonntagsruhe rechtfertigt.

Bei den Werbemaßnahmen und der Berichterstattung zum Veranstaltungswochenende wird
die Veranstaltung und nicht die Verkaufsöffnung im Vordergrund stehen.

Eine Sonntagsöffnung nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 1 LÖG NRW ist nach Abwägung aller
Gesichtspunkte geboten. Die Interessen der Arbeitnehmer und Familien an der sonntägli-
chen Ruhe und Besinnungsmöglichkeit wurden berücksichtigt.

2.2 Bürgerfest im Marktbezirk Geisweid
2.2.1 Beschreibung der Veranstaltung

Die Werbegemeinschaft Geisweid in Zusammenarbeit mit der ARGE Klafeld-Geisweid-
Dilnnhütten beabsichtigt, am 10.10.2021 wiederum ein Bürgerfest durchführen, nachdem
das Bürgerfest 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste.

Beim 24. Geisweider Bürgerfest handelt es sich um ein großes Familien- und Bürgerfest, das
parallel zur traditionellen Geisweider Kirmes stattfinden wird. Zielrichtung der Veranstaltung
ist es, ein Fest von Bürgern für Bürger anzubieten.

Ablauf, Umfang und Gestaltung werden denen der Vorjahre entsprechen. Am Fest werden
wiederum ca. 30 Vereine, 20 Marktstände, drei Autohäuser und fünf musikalische Gruppen
beteiligt sein. Geplant sind zwei Bühnen, diverse mobile Musik- und Walk-Acts, Vorführun-
gen der Vereine, eine historische Fahrzeugausstellung, Präsentationen der Feuerwehr, des
Malteser Hilfsdienstes, des DRK und weitere Aktionen. Die Veranstaltungsfläche wird wie-
derum die Straßen Bahnstraße, Marktstraße, Röntgenstraße, Rijnsburger Straße,
Rathausstraße und den Friedrich-Neuss-Platz umfassen. Gegebenenfalls wird der Lindenplatz
ebenfalls genutzt werden. Zur Verdeutlichung sind Programm und Aufbauplan aus 2019 (An-
lage 5 und 6) beigefügt. Die Geisweider Kirmes wird ihren Standort wieder auf dem Sparkas-
senvorplatz Am Klafelder Markt haben.

Die Verpflegungsstände werden ausschließlich von örtlichen Vereinen und ortsansässigen
Unternehmen betrieben, um den Vereinen die Gelegenheit zu geben, ihre finanziellen Rah-
menbedingungen zu verbessern und gleichzeitig Mitglieder werben zu können. Im Gegenzug
gestalten die Vereine den Tag durch Vorführungen, Kinderbelustigungen, Mitmachaktionen,
Infostände u. ä.

Durch die Beteiligung von Vereinen und Ausstellern mit Migrationshintergrund soll zudem
ein aktiver Beitrag zur Integration geleistet werden.

2.2.2 Umfang der beantragten Verkaufsöffnung
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Die Verkaufsöffnung soll in dem wie folgt bezeichneten Gebiet gelten:

 Rijnsburger Straße

 Röntgenstraße

 Marktstraße 1 – 30

 Bahnstraße 1 – 15

 Rathausstraße

 Am Klafelder Markt

 Friedrichsplatz

 Friedrich-Neuss-Platz

 Lindenplatz

 Sohlbacher Straße 16 - 35.



2.2.3 Räumliche und zeitliche Nähe

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 3 LÖG NRW wird das Vorliegen eines Zusammenhangs einer
Verkaufsöffnung mit einem Fest vermutet, wenn die Ladenöffnung in räumlicher Nähe zur
örtlichen Veranstaltung sowie am selben Tag erfolgt.

Die Verkaufsöffnung soll am gleichen Tag wie das Bürgerfest Geisweid erfolgen. Zeitgleich
findet auch die Kirmes statt.

Bei den Straßen

 Rijnsburger Straße

 Röntgenstraße

 Marktstraße 1 – 30

 Bahnstraße 1 – 15

 Rathausstraße

 Am Klafelder Markt

 Friedrichsplatz

 Friedrich-Neuss-Platz

 Lindenplatz

handelt es sich um Straßenzüge, in denen die Veranstaltung unmittelbar stattfindet bzw. die
einzelne Veranstaltungsorte miteinander verbinden.

Die Straße Sohlbacher Straße 16 – 35 dient der fußläufigen Zuführung von Besuchern und
Besucherinnen zum Veranstaltungsbereich.

Eine räumliche und zeitliche Nähe ist somit gegeben.
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Ein Zusammenhang der Verkaufsöffnung nach § 6 Abs. 1 LÖG NRW mit der Ladenöffnung
liegt vor.

2.2.4 Abwägung

Wie oben ausgeführt, verlangt das stets zu wahrende Regel-Ausnahme-Verhältnis beim
Sonn- und Feiertagsschutz, dass das mit der Ladenöffnung in Zusammenhang stehende
Bürgerfest Geisweid einschließlich Kirmes ausreichend gewichtig ist, um eine Ausnahme von
der Arbeitsruhe am Sonntag zu rechtfertigen. Die öffentliche Wirkung des Festes muss
gegenüber der typischen werktäglichen Geschäftigkeit der Ladenöffnung im Vordergrund
stehen. Die Ladenöffnung entfaltet dann eine geringe prägende Wirkung, wenn sie nach den
gesamten Umständen als bloßer Annex zur anlassgebenden Veranstaltung erscheint. Die
Veranstaltung muss selbst einen beträchtlichen Besucherstrom anziehen.

Das vielfältige Programm sowie die Einbeziehung der einheimischen Vereine führt dazu, dass
– auch unabhängig von der Verkaufsöffnung – ein beträchtlicher Besucherstrom angezogen
wird. Hinzu kommt, dass lediglich Teile der Einzelhändlerschaft die Sonntagsöffnung nutzen.
Einige Einzelhändler halten ihre Verkaufsstellen auch an diesem Tag geschlossen.

In den vergangenen Jahren wurde das Bürgerfest Geisweid von ca. 10.000 Besuchern aufge-
sucht. Da Ablauf, Umfang, Gestaltung und Termin des Festes wie in 2019 geplant werden, ist
bei einer Außerachtlassung der Auswirkungen der derzeitigen Corona-Pandemie davon aus-
zugehen, dass auch 2021 eine ähnlich große Besucherzahl zu erwarten ist. Demgegenüber
besuchen an einem durchschnittlichen Freitag ca. 5.000 Personen das Geisweider Einkaufs-
zentrum. Samstags kommen ca. 2.500 Besucher (Quelle: stichprobenartige Befragung des
Veranstalters aus 2016).

Das von der Bevölkerung getragene Bürgerfest stellt daher die „Hauptsache“ dar, die Sonn-
tagsöffnung ist lediglich der „Nebeneffekt“. Die Auswirkung des Festes dominiert gegenüber
der typisch werktäglichen Geschäftigkeit. Der Tag wird durch das Bürgerfest und nicht durch
die Ladenöffnung geprägt. Die Verkaufsöffnung stellt lediglich ein Annex zum Markt dar.

Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass es sich um die einzige für das Jahr 2021 beantragte
Sonntagsöffnung im Bereich des Stadtbezirks Geisweid handelt.

Den vorstehenden Ausführungen kann entnommen werden, dass mit dem Bürgerfest ein
ausreichend gewichtiger Sachgrund vorliegt, der eine Abweichung vom Grundsatz der Sonn-
tagsruhe rechtfertigt.

Bei den Werbemaßnahmen und der Berichterstattung zum Veranstaltungswochenende wird
die Veranstaltung und nicht die Verkaufsöffnung im Vordergrund stehen.

Eine Sonntagsöffnung nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 1 LÖG NRW ist nach Abwägung aller
Gesichtspunkte geboten. Die Interessen der Arbeitnehmer und Familien an der sonntägli-
chen Ruhe und Besinnungsmöglichkeit wurden berücksichtigt.

3. Verfahren
Im Verfahren sind die zuständigen Gewerkschaften, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände
und Kirchen, die jeweilige Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer
anzuhören.
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Mit Schreiben vom 04.11.2020 wurde diesen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Hier-
von haben die Institutionen wie folgt Gebrauch gemacht:

 Die Industrie- und Handelskammer Siegen führt Folgendes aus:
„Aus Sicht der Industrie- und Handelskammer Siegen bestehen weder Bedenken gegen die Freigabe der
Ladenöffnung am 29.08.2021 (Siegen) noch am 10.10.2021 (Geisweid), soweit die Anforderungen aus § 6
Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten in NRW eingehalten werden. Diese Anforderun-
gen sind aus unserer Sicht erfüllt.“

 Der Handelsverband Nordrhein-Westfalen Südwestfalen e.V. plädiert „ausdrücklich dafür,
die Anträge in der vorliegenden Fassung positiv zu bescheiden. Dies wäre auch ein klares und
unmissverständliches Bekenntnis nicht nur für die Stadt Siegen im regionalen Wettbewerb, sondern auch für
den Erhalt und die Stärkung des örtlichen Einzelhandels.“
Ergänzend teilt er mit:
„Der Einzelhandel kennzeichnet das Leben in jeder Stadt bzw. Gemeinde, er sichert darüber hinaus die Nah-
rungsversorgung und belebt die zentralen Versorgungsbereiche. Daneben ist sicher auch nicht unerwähnt zu
lassen, dass die für 2021 geplanten und seit vielen Jahren durchgeführten Veranstaltungen mit einem hohen
lokalen Engagement des vor Ort ansässigen Einzelhandels verbunden sind. Aus diesem Grund begrüßen wir
ausdrücklich die von Ihnen geplanten Sonntagsöffnungen am 29.08.2021 und am 10.10.2021.“

 Das Dekanat Siegen spricht sich aus grundsätzlichen Überlegungen gegen eine
Durchführung der verkaufsoffenen Sonntage aus:
„Der Sonntag als Tag der Auferstehung Jesu hat im 4. Jahrhundert den jüdischen Sabbat als Ruhetag ersetzt.
Seine Bedeutung ist jedoch die des biblisch belegten 7. Tages der Schöpfung: <Der siebte Tag ist ein Ruhetag,
dem Herrn, deinem Gott, geweiht.> (Buch Genesis)
Der Sonntag greift das Motiv der Ruhe und Erholung auf und dient auch als Zeichen des Widerstands gegen
die Vereinnahmung des Menschen durch Arbeit und Profit. Zugleich ist er in Erinnerung an die Auferstehung
Jesu ein wöchentlich wiederkehrendes Osterfest, welches die Christen mit dem Besuch des Gottesdienstes
begehen. Dabei lassen sie die Arbeiten ruhen.
In der Auffassung, dass der Sonntag ein echter Dienst am Wohl der Gesellschaft ist, fordern wir katholischen
Christen den staatlichen Schutz des Sonntags ein: Alle Menschen, auch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
sollen an diesem Wochentag teilhaben am Aufatmen der Schöpfung.“

 Der evangelische Kirchenkreis Siegen äußert sich wie folgt:
„Die von Ihnen genannten zwei Termine und Anlässe liegen im Rahmen der rechtlichen Spielräume zur aus-
nahmsweisen Öffnung der Geschäfte an einem Sonntag gemäß § 6 des Ladenöffnungsgesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen.
Hiervon unabhängig jedoch möchten wir bemerken, dass wir im Kirchenkreis grundsätzlich der Auffassung
sind, dass möglichst jeder Sonntag im Jahr als freier Tag in der Woche geschützt werden muss. Für unsere
christliche Tradition bildet er den Ort, an dem wir uns unserer Geschöpflichkeit innewerden und an dem wir
Menschen gemeinsam Zeit füreinander haben und wir ausruhen können von der Arbeit. Diesem hohen kultu-
rellen Gut, das auch unser Grundgesetz unter ausdrücklichen Schutz stellt, widersprechen verkaufsoffene
Sonntage zumal dann, wenn sie von der Ausnahme zur Regel zu werden beginnen.“

 Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Bezirk Siegen-Olpe, erklärt Folgendes:
„Stadtfest Siegen 29.08.2021
Die anlassstiftende Veranstaltung „Siegener Stadtfest“ und die dazu vorgenommene detaillierte Beschrei-
bung entspricht u. E. dem im LÖG NRW § 6 Absatz 1 Ziffer 1 aufgeführten „öffentlichen Interesse“. Ihre
Ausführungen zur rechtlichen Grundlage zur Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages teilen wir.
Der räumliche Zusammenhang der anlassstiftenden Veranstaltung und der beabsichtigten Freigabe von
Verkaufsstellen sind nach Ihrer Darstellung gegeben. Die Einbeziehung von Straßenzügen über den Bereich
der eigentlichen Veranstaltung stellen noch einen mit der Rechtsprechung konformen räumlichen Zusam-
menhang dar. Auf Grund der Erfahrungen aus den Vorjahren und der räumlich eingegrenzten Freigabe kann
auf eine Einschätzung/Bewertung der Besucherströme (BVerwG 22.06.2020) verzichtet werden. Bei der
Größe der Veranstaltung und deren prägender Wirkung ist die Veranstaltungsfläche im Kontext zu den frei-
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gegeben Verkaufsflächen zu vernachlässigen.
Die auf dieser vorgetragenen Anhörung basierende und beigefügte ordnungsbehördliche Verordnung zur
Freigabe von Sonntagsöffnung dürfte rechtlich nicht zu beanstanden sein.

Bürgerfest Geisweid am 10.10.2021
Auch die anlassstiftende Veranstaltung „Bürgerfest Geisweid“ und die dazu vorgenommene detaillierte
Beschreibung entspricht u. E. dem im LÖG NRW § 6 Absatz 1 Ziffer 1 aufgeführten „öffentlichen Interesse“
und dem Zusammenhang mit einem örtlichen Fest.
Die von Ihnen vorgetragene Beschreibung der Anlass prägenden Veranstaltung und der damit räumlich
einhergehenden und eingegrenzten beabsichtigten Freigabe von Verkaufsstellen ist schlüssig. Auf Grund der
Erfahrungen aus den Vorjahren und in Bezug zur räumlich eingegrenzten Freigabe kann auf eine
Einschätzung/Bewertung der Besucherströme verzichtet werden.
Die auf dieser vorgetragenen Anhörung basierende und beigefügte ordnungsbehördliche Verordnung zur
Freigabe von Sonntagsöffnung dürfte ebenfalls rechtlich nicht zu beanstanden sein.

Soweit die rechtliche Betrachtung. Ungeachtet dessen sind wir der Überzeugung, dass die Veranstaltungen
ohne Öffnung der Läden am Sonntag stattfinden können. Die Geschäftstätigkeit ist an Sonntagen ja keine
andere als an Werktagen und das LÖG NRW bietet inzwischen die Ladenöffnung von montags 0:00 Uhr bis
samstags 24:00 Uhr. Das bedeutet so schon lange Öffnungs- und Arbeitszeiten für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Es bedarf neben den ethischen und religiösen auch unter diesem Gesichtspunkt des arbeits-
freien Sonntages.
Aus diesem Grunde lehnen wir Sonntagsöffnungen ab.“

 Die Abteilung 1/2 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften befürwortet die beantrag-
ten verkaufsoffenen Sonntage:
„Verkaufsoffene Sonntage erzeugen eine überregionale Anziehungskraft mit vielen Kunden aus dem Umland
und steigern das Image der Stadt. Dies dient dem Erhalt, der Stärkung und der Entwicklung eines vielfälti-
gen, stationären Einzelhandelsangebotes.
Besonders wichtig ist auch die Belebung der Innenstadt bzw. des Stadtteilzentrums, die Steigerung der Pas-
santenfrequenzen und der überörtlichen Sichtbarkeit als attraktiver Einzelhandelsstandort. Insbesondere der
inhabergeführte Facheinzelhandel partizipiert von attraktivitätssteigernden Maßnahmen wie z.B. einer
Sonntagsöffnung. Dem stationären Einzelhandel bietet dieses die Chance sich neuen Kunden zu präsentieren
und neue Käuferschichten zu gewinnen.
Gerade im überregionalen Wettbewerb muss Siegen seiner oberzentralen Funktion gerecht werden und den
Standort weiterhin attraktiv und interessant halten. Um den tertiären Sektor im Stadtgebiet Siegen mit ei-
nem Beitrag zur überregionalen Imagesteigerung zu unterstützen und gleichberechtigte Wettbewerbschan-
cen zu schaffen, sind die verkaufsoffenen Sonntage in Siegen-Mitte und im Stadtteil Geisweid aus Sicht der
Wirtschaftsförderung für das Oberzentrum von besonderer Bedeutung, sofern die Corona-Pandemie eine
Durchführung im Jahr 2021 ermöglicht.“

Die Handwerkskammer Südwestfalen e.V. und die Arbeitgeberverbände Siegen-Wittgen-
stein erheben keine Bedenken gegen die Festsetzung der verkaufsoffenen Sonntage am 29.
August und am 10. Oktober 2021.

Die Arbeitgeberverbände Siegen-Wittgenstein haben dazu keine Einwände.

Die Kreishandwerkerschaft hat keine schriftliche Stellungnahme abgegeben.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass keiner der Sozialpartner Bedenken hinsichtlich der
Rechtmäßigkeit der Verkaufsoffenen Sonntage geäußert hat.

4. Auswirkungen der Corona-Pandemie
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Aufgrund der Corona-Pandemie ist derzeit noch nicht absehbar, ob und in welcher Form im
Laufe des Jahres Veranstaltungen stattfinden können.
Wie oben ausgeführt ist die Öffnung der Verkaufsstellen gemäß den Regelungen des
Ladenöffnungsgesetzes an die Durchführung der Veranstaltungen gebunden. Daher enthal-
ten die Ordnungsbehördlichen Verordnungen im § 3 eine entsprechende Regelung, wonach
die Verkaufsstellen nur im Zusammenhang mit den jeweiligen Festen geöffnet sein dürfen.
Somit ist sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der Rechtslage keine Verkaufsöffnung
erfolgen darf, wenn die Veranstaltungen abgesagt werden. Umgekehrt ist für den Fall, dass
die Veranstaltungen durchgeführt werden, die Möglichkeit der Sonntagsöffnungen gegeben.

Finanzielle Auswirkungen ☐ ja x☐ nein

Gesamtkosten
der Maßnahme

     

jährliche Folgekosten

     

Finanzierung
Eigenanteil

     

Finanzierung
objektbezogene
Einzahlungen

     

Abstimmung
mit dem Kämmerer
☐ ist erfolgt.

☐ ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfügung stehen.

Veranschlagung

☐ im Finanzplan

     

☐ im Ergebnisplan

     

☐ Nein ☐ Ja, mit

     

Kostenträger/
Investitionscode
     
Sachkonto
     

Klimaschutz

Klimarelevanz

☐ Nein
☐ Ja, positiv
☐ Ja, negativ
☐ Prüfbedarf

Veränderungen CO2-
Emis-sionen

☐ erhebliche Reduktion
☐ geringe Reduktion
☐ geringe Erhöhung
☐ erhebliche Erhöhung

Übereinstimmung mit dem Zielen
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen

☐ Ja
☐ Nein
☐ Unbekannt

Bestehen alternative
Hand-lungsoptionen?

☐ Nein
☐ Ja

Erläuterung Klimarelevanz

Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)
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In Vertretung

gez.

Arne Fries
Stadtrat

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):
1. Anlage 1 Ordnungsbehördliche Verordnung Siegen 2021
2. Anlage 2 Ordnungsbehördliche Verordnung Geisweid 2021
3. Anlage 3 Bühnenprogramm Stadtfest 2019
4. Anlage 4a Pläne Stadtfest 2019
5. Anlage 4b Pläne Stadtfest 2019
6. Anlage 5 Programm Bürgerfest
7. Anlage 6 Plan Bürgerfest

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWzDFdVSnWCmLERO_h3d2hX12sJqkI1Leji76reu5Yat/Anlage-1-Ordnungsbeh%c3%b6rdliche-Verordnung-Siegen-2021.pdf
https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZRGxEk-jElv8KDIYsCqgRCDbq3KBsF0Ec_72WUPabFBy/Anlage-2-Ordnungsbeh%c3%b6rdliche-Verordnung-Geisweid-2021.pdf
https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZePEzxZg0_anCXQ_ybyXpc43kYny57dSTsOyCfpeaoGY/Anlage-3-B%c3%bchnenprogramm-Stadtfest-2019.pdf
https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZa6l97DKPPbNQcEHPKZ9q6D4FJ4U-3ZI0kYKjqZXes5H/Anlage-4a-Pl%c3%a4ne-Stadtfest-2019.pdf
https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWmyiJfJ7qPJ5VawerF6W7zFyyWnmISIrL0ysTY93CYc/Anlage-4b-Pl%c3%a4ne-Stadtfest-2019.pdf
https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfHzGApWLtPfaZNhrfBlWr0OJYV-TNd_BLXGOPpKUzri/Anlage-5-Programm-B%c3%bcrgerfest.pdf
https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZcSTV4IIt6f3XVvxXZaYyctz3r9qvkU0CIXfEgHqsHup/Anlage-6-Plan-B%c3%bcrgerfest.pdf
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